
Der Blick in unsere Gemeinde 16. Mai 2026

Amtliche Bekanntmachungen

Erneute Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 6/224
„Einstellplätze Voltmers Hof“, Ortschaft Isernhagen H.B.
Die nachfolgende Bekanntmachung er-
folgt nach den Bestimmungen des Bau-
gesetzbuches (BauGB) sowie des Nie-
dersächsischenKommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) in der aktuell gülti-
gen Fassung.
Beschluss zur erneuten Offenlage
DerVerwaltungsausschuss derGemein-
de Isernhagen hat in seiner Sitzung am
20.04.2026 gem. § 4a Abs. 3 BauGB
i.V.m.§3Abs.2BauGBdieerneuteBetei-
ligung der Öffentlichkeit zu dem Entwurf
des BebauungsplansNr. 6/244 „Einstell-
plätze für Voltmers Hof“, OT Isernhagen
H.B. beschlossen.
Ziel und Zweck der Planung
Mit dem Bebauungsplan soll Planungs-
recht für die Errichtung von 25 Einstell-
plätzen geschaffen werden. Die Stell-
plätzewerden auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite von der Burgwedeler
Straße 143/145 (ehemals Voltmers Hof)
verortet und werden als Stellplätze für
die dort realisierten bzw. geplanten
Nachnutzungen dienen.
Geltungsbereich
Der ca. 0,13 ha große Teilgeltungsbe-
reich A umfasst Teilflächen der Flurstü-
cke 207/104, Flur 5, Gemarkung Isern-
hagen sowie 111/2, Flur 32, Gemarkung
Isernhagen undwird wie folgt begrenzt:
- im Norden durch das Flurstück 102/1,
Flur 5, Gemarkung Isernhagen bzw. des-
sen Ver-
längerung nachWesten
- im Osten durch das Flurstück 207/104,
Flur5,GemarkungIsernhagenselbst;der
Geltungs-
bereicherstrecktsichmiteinerTiefevon
ca. 44 m von der westlichen Flurstücks-
grenze
über dieses Flurstück
- im Süden durch das Flurstück 207/104,
Flur 5, Gemarkung Isernhagen selbst
bzw. dessen
Verlängerung nach Westen; der Gel-
tungsbereich erstreckt sich in Nord-
Süd-Richtung über
ca. 25m über dieses Flurstück.
- imWestendurchdieBurgwedeler Stra-
ße, L 381, Flurstück 111/2, Flur 32, Ge-
markung
Isernhagen selbst; der Geltungsbereich

erstreckt sich mit einer Tiefe von ca. 7 m
über
dieses Flurstück
Derca.0,17hagroßeTeilgeltungsbereich
B umfasst eine Teilfläche des Flurstücks
96/18,Flur5,GemarkungIsernhagenund
wird wie folgt begrenzt:
- im Norden durch das Flurstück 96/19,
Flur 5, Gemarkung Isernhagen
- imSüden,Osten undWestendurchdas
Flurstück 96/18, Flur 5, Gemarkung
Isernhagen
selbst
Die genaue Abgrenzung des räumlichen
Geltungsbereiches, das heißt beider
räumlichen Teilgeltungsbereiche, ist der
Planzeichnung zu entnehmen.

Aufgrund der im Rahmen der letzten
durchgeführten Offenlage vorgebrach-
ten Anregungen und Hinweise wurden
der Bebauungsplanentwurf und die Be-
gründung sowie das Lärmgutachten an-
gepasst. ZudenÄnderungenundErgän-
zungen und ihrenmöglichen Auswirkun-
genwird IhnenGelegenheit zurStellung-
nahme gegeben. Die erneute Offenlage
erfolgt, da folgende Punkte im Bebau-
ungsplan angepasst wurden:
- die Größe des Geltungsbereichs (be-
trifft: Teilgeltungsbereich A und B): die
Geltungsbereiche wurden verkleinert,
insbesondere wird der südliche Teil von

Teilgeltungsbereich A (alte Fassung)
nicht länger überplant
- die Größe und der Zuschnitt des Bau-
fensters (vorher: größeres Baufenster
und insgesamt etwas anderer Zuschnitt)
- die Lage der Zufahrt (vorher: weiter
südlich)
- die Bäume werden zum Erhalt festge-
setzt (vorher: nachrichtlich übernom-
men)
- bei den textlichen Festsetzungen wur-
de ergänzt: Eine Überdeckung mit PV-
Modulennach§32aAbs. 3NBauObleibt
zulässig.
- Bei den textlichen Festsetzungen zur
KompensationwurdezudemeineDefini-
tion ergänzt,wie genau eineHeugrasan-

saat zu erfolgen hat.
Außerdem wurde das Lärmgutachten
grundlegend überarbeitet. Die Begrün-
dung samt Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan wurde soweit geändert, wie
dies aufgrund der bereits aufgeführten
Änderungen notwendig war (bzw. die
Definition zur Heugrasansaat wurde ori-
ginär imUmweltbericht geändert).
Der angepasste Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 6/224 „Einstellplätze für
Voltmers Hof“ und die dazugehörige Be-
gründung werden in der Zeit vom
18.05.2026 bis einschließlich
08.06.2026 im Rahmen der erneuten öf-
fentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB zur Einsichtnahme und Erläute-
rung imBau-undPlanungsamt (hier: Pla-
nungsabteilung) der Gemeinde Isern-
hagen, Bothfelder Str. 33, 3. OG, Zi.-Nr.
327 während der Öffnungszeiten des
Amtes(Mo.bisDo.von8.00bis12.30Uhr
sowieMo. bisMi. von 14.00bis 16.00Uhr
und Do. von 14.00 bis 17.00 Uhr) sowie
nach Vereinbarung bereit gehalten.
InformationenunddieausliegendenEnt-
wurfsunterlagen erhalten Sie auch im
Internet auf der Homepage der Gemein-
de Isernhagen
https://www.isernhagen.de/Bauleitpla-
nungen
Während der Auslegungsfrist können
Stellungnahmenzudeno.g.Änderungen
und Ergänzungen sowie ihrenmöglichen
Auswirkungen schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Gemeinde Isernhagen,
sowie per E-Mail an bauleitpla-
nung@isernhagen.de, abgegeben wer-
den.
Nach der oben genannten Frist abgege-
bene Stellungnahmen können bei der
Beschluss-fassung über diesen Bauleit-

plan unberücksichtigt bleiben
Umweltbezogene Informationen
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen
sind auch die folgenden nach Themen-
blöcken sortierten umweltbezogenen
Informationen:
1.) SchutzgutMensch
- Umweltbericht vom Büro Arbeitsgrup-
pe Land und Wasser, (Beedenbostel,
März 2025, mit einemNachtrag von Juni
2025 und einer Überarbeitung vom Fe-
bruar 2026) zu den Themen Erholungs-
funktion und Landschaftsbild
- Schalltechnische Untersuchung vom
Büro Bonk – Maire – Hoppmann
PartGmbB (Garbsen, Februar 2026) zu
den Auswirkungen des geplanten Park-

platzes auf die umliegende Bebauung
- Ergebniskarte und Antwortschreiben
zur Luftbildauswertungdes Landesamts
für Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen (LGLN; Hannover,
Oktober 2024) zu dem Thema Kampf-
mittel
- Stellungnahme der Region Hannover
vom 03.11.2025 zum Immissionsschutz
mit dem Hinweisen/Kritik zu dem (mitt-
lerweile überarbeiteten) Schallgutach-
ten, d.h. dass eine Vorbelastung zu be-
rücksichtigensei, dasseineDokumenta-
tion für die Prüfung fehle, dass die Stell-
platzflächen im Bebauungsplan größer
seien als in dem Gutachten angenom-
men sowie Kritik zu einem Immissionsort
und der angenommenen Bewegungs-
häufigkeit.
2.) Schutzgut Biotope und Pflanzen
- Umweltbericht vom Büro Arbeitsgrup-
pe Land und Wasser, (Beedenbostel,
März 2025, mit einemNachtrag von Juni
2025 und einer Überarbeitung vom Fe-
bruar 2026) zu den vorherrschenden
Biotoptypen und derenWertigkeit sowie
zur Kompensation
- Stellungnahme der Niedersächsischen
Landesforsten, Forstamt Fuhrberg vom
24.10.2024 mit Verweis auf einen even-
tuellen Waldbestand der Kompensa-
tionsfläche
- Stellungnahme der Region Hannover
vom06.11.2024mit Hinweis auf die hohe
Bedeutung des Altholzbestands auf der
Südgrenze
- Stellungnahme der Region Hannover
vom 03.11.2025 zum Naturschutz mit
dem Hinweis darauf, dass eine Heugra-
sansaat nur sinnvoll ist, wenndieMetho-
de konkretisiert wird.
3.) Schutzgut Tiere

- Umweltbericht vom Büro Arbeitsgrup-
pe Land und Wasser, (Beedenbostel,
März 2025, mit einemNachtrag von Juni
2025 und einer Überarbeitung vom Fe-
bruar 2026) zur Beeinträchtigung von
Tierarten (insbesondere bezogen auf
Vögel und Fledermäuse) sowie zur Kom-
pensation
4.) Schutzgut Landschaft und Kultur
- Umweltbericht vom Büro Arbeitsgrup-
pe Land und Wasser, (Beedenbostel,
März 2025, mit einemNachtrag von Juni
2025 und einer Überarbeitung vom Fe-
bruar 2026) zu den Themen Land-
schaftsbild und kulturelles Erbe sowie
zur Kompensation
5.) SchutzgutWasser
- Umweltbericht vom Büro Arbeitsgrup-
pe Land und Wasser, (Beedenbostel,
März 2025, mit einemNachtrag von Juni
2025 und einer Überarbeitung vom Fe-
bruar 2026) zu den Themen Nieder-
schlagswasserversickerung, Grund-
wasserneubildung, Trinkwasserschutz-
gebiet
- Stellungnahme der Region Hannover
vom06.11.2024mit Hinweis auf die Lage
des Plangebiets in einem Vorranggebiet
Trinkwasserschutzgewinnung und in
einemTrinkwasserschutzgebiet
- Bodengutachten von der Unteg GmbH
(Wolfenbüttel, Juni 2025) mit den Punk-
ten Baugrunduntersuchung und Boden-
gutachten, Ermittlung grundsätzlicher
Versickerungsfähigkeit nachDWA-A 138
und Bestimmung der Wasserdurchläs-
sigkeit (kf-Wert) nach DIN 18 130
6.) Schutzgut Boden
- Umweltbericht vom Büro Arbeitsgrup-
pe Land und Wasser, (Beedenbostel,
März 2025, mit einemNachtrag von Juni
2025 und einer Überarbeitung vom Fe-
bruar 2026) zu den Themen Boden und
Bodenfunktion, Bodenversiegelung,
frühgeschichtliche Bodendenkmäler,
Bodenfunde, Kampfmittel sowie zur
Kompensation
- Ergebniskarte und Antwortschreiben
zur Luftbildauswertungdes Landesamts
für Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen (LGLN; Hannover,
Oktober 2024) zu dem Thema Kampf-
mittel
- Stellungnahme der Region Hannover
vom 06.11.2024 mit Bedenken zur Um-
nutzung landwirtschaftlicher Böden und
Hinweisen zur Ermittlung der Betroffen-
heit des Schutzgutes Boden, Verminde-
rungsmaßen bezüglich einer Versiege-
lung, Maßnahmen zum Schutz vor Bo-
denschadverdichtung, Erhalt des Ober-
bodens
- Bodengutachten von der Unteg GmbH
(Wolfenbüttel, Juni 2025) mit den Punk-
ten Baugrunduntersuchung und Boden-
gutachten, Ermittlung grundsätzlicher
Versickerungsfähigkeit nachDWA-A 138
und Bestimmung der Wasserdurchläs-
sigkeit (kf-Wert) nach DIN 18 130
7.) Schutzgut Klima und Luft
- Umweltbericht vom Büro Arbeitsgrup-
pe Land und Wasser, (Beedenbostel,
März 2025, mit einemNachtrag von Juni
2025 und einer Überarbeitung vom Fe-
bruar 2026) zu den Themen Kaltluftpro-
duktion, Luftreinigung, Frischluftpro-
duktion, Lokalklima sowie zur Kompen-
sation
Gemeinde Isernhagen, Bau- und Pla-
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